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DEPARTEMENT
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES
1.0.1
 von 
FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB); Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO); Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA); Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostendekret, VKD); Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif); Änderung
Kontaktdaten
Korrespondenz
Einreichungsweg
vom 27. September 2019 
bis 20. Dezember 2019
Der Fragebogen kann mit dem Knopf «Einreichen» am Ende dieses Dokuments
elektronisch abgesendet werden. Die Informationen werden verschlüsselt
übertragen. Im Erfolgsfall wird von der Anwendung eine entsprechende Meldung
zurückgegeben. Andernfalls senden Sie das Dokument vorzugweise per E-Mail als
Anhang an sarah.dodd@ag.ch, oder auf dem Postweg an die folgende
Adresse:
 
Departement Volkswirtschaft und Inneres
Generalsekretariat
Frey-Herosé-Strasse 12
5001 Aarau
Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens
Rechtsanwältin Sarah Dodd
Juristische Mitarbeiterin StabDepartement Volkswirtschaft und InneresTelefon direkt 062 835 15 68
sarah.dodd@ag.ch
Fragen zur Anhörung
Frage 1
Sind Sie mit den kantonalen Ausführungsbestimmungen im Zusammenhang mit der Einführung der Möglichkeit der elektronischen Überwachung von zivilrechtlichen Schutzmassnahmen im EG ZGB einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 3)
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
 
 
Frage 2
Sind Sie mit den aufgrund der Änderungen auf Bundesebene im Bereich des Handelsregisterrechts notwendigen Anpassungen von Verweisungen beziehungsweise Referenzen im EG ZGB sowie im EG ZPO einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 4)?Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 3
Sind Sie mit den weiteren Änderungen im EG ZPO einverstanden? (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 5)?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 4
Sind Sie mit der Änderung des EG BGFA einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 6)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 5
Sind Sie mit der Änderung des VKD einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 7)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 6
Sind sie mit der Änderung des Anwaltstarifs einverstanden (vgl. Anhörungsbericht, Ziffer 8) 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
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	txtNamebzwOrg: Grünliberale Partei Kanton Aargau
	txtKontaktperson: Adrian Bircher
	txtKontaktadresse: Postfach
	txtPLZOrt: 5000 Aarau
	txtTelefonnummer: +41 76 518 24 52
	txtMail-Adresse: adrian.bircher@grunliberale.ch
	völlig_einverstanden: 
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	eher_dagegen: 
	völlig_dagegen: 
	keine_Angabe: 
	txtFrage1Bemerkungen: 
	txtFrage2Bemerkungen: 
	txtFrage3Bemerkungen: Möglicherweise wäre es sinnvoll die KESB in Unterhaltsstreitigkeiten von nicht verheirateten Eltern ebenfalls zu nennen. Da hier die Wahl besteht, ob der Friedensrichter als Schlichtungsbehörde oder die KESB als Vermittlungsbehörde angerufen werden kann (Art. 198 lit. bbis ZPO i.V.m. 298b und 298d ZGB). In der Praxis zeigt sich, dass die Laienbehörde der Friedensrichter mit Unterhaltsstreitigkeiten in der Regel tendenziell überfordert ist und häufig an die KESB, KESD oder die Gemeinden verweist oder ohne eine Verhandlung durchzuführen die Klagebewilligung ausstellen will.
	txtFrage4Bemerkungen: Formelles: Es wäre schöner, wenn von Abs. 1 statt von Abs. 2bis gesprochen würde. So oder anders sind die Grünliberalen mit den vorgesehenen Anpassungen nicht einverstanden. Anwältinnen und Anwälte sind verpflichtet, sich durch die Anwaltskommission vom Anwaltsgeheimnis entbinden zu lassen, bevor sie eine Betreibung gegen eine Klientin oder einen Klienten wegen Nichtbezahlung des Honorars einleiten dürfen. Das Bundesgericht hat bezüglich der Entbindung vom Anwaltsgeheimnis die Voraussetzungen weiter verschärft (vgl. Urteil BGer 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018).Aus Sicht der glp ist es stossend, wenn Anwälte für diese zusätzliche Hürde (die keiner anderen Berufsgattung – nicht einmal den Ärzten – zugemutet wird) auch noch Gebühren zahlen (vorschiessen) müssten. Der Staat trägt hier bekanntlich kein Kostenrisiko für die Nichteinbringlichkeit von solchen (eher unnötigen) Verfahrensschritten.Weitere Anregungen zum EG BGFA:• Für die Grünliberalen ist es unverständlich, dass die Aufsicht über die Anwaltskommission die Justizleitung inne hat (§ 6 Abs. 1 EG BGFA) und dabei beide Organe von derselben Person präsidiert werden können. Der sich daraus ergebende Interessenskonflikt ist offensichtlich.• Ferner könnte § 6 Abs. 2 EG BGFA dahingehend geändert werden, dass die Anwaltskommission in Bezug auf die Durchführung von Anwaltsprüfungen mit mehr Freiheiten bei den Ersatzmitgliedern vergrössert werden kann, um genügend Ressourcen für die Durchführung und Korrektur der Anwaltsprüfung zu gewährleisten. So soll die Durchführung der Anwaltsprüfung auch für mehr als 100 Anwaltsprüfungskandidaten pro Jahr ohne weiteres gewährleistet werden können.
	txtFrage5Bemerkungen: Von der Anwaltschaft wird erwartet, dass jede Kopie einzeln ausgewiesen wird. Für die Staatsanwälte ist dieses Ausweisen von Spesen in kleinen Fällen zu aufwändig. In Anbetracht dessen, scheint die Umsetzung im Rahmen von grösseren Verfahren kaum realistisch. Allenfalls macht es Sinn, wenn eine Obergrenze für solche Fälle festgelegt wird.
	txtFrage6Bemerkungen: 1. In selbem Rahmen ist zu prüfen, ob die pauschalen Entschädigungen von unentgeltlichen Rechtsvertretungen in Eheschutz- und Scheidungsverfahren erhöht werden können oder ob es dem Zugang zum Recht, der Qualität der Rechtsschriften und der Rechtssicherheit dienen würde, wenn in diesen Verfahren der tatsächlich effektive Aufwand der Anwälte abgerechnet werden könnte. Dies soweit der geltend gemachte Aufwand im Einzelfall notwendig ist und soweit es sich nicht um güterrechtliche Streitigkeiten handelt. Dementsprechend stehen die Grünliberalen Pauschalen bei der Entschädigung von unentgeltlichen Rechtsvertretungen grundsätzlich kritisch gegenüber. Auch wenn es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich zulässig wäre, für das Anwaltshonorar Pauschalen vorzusehen. Der Kanton Aargau bezahlt in Eheschutzverfahren eine Pauschale von CHF 2'500.00 und bei Scheidungen CHF 3'500.00. Bei einer Honorarbemessung nach Pauschalbeträgen werden alle prozessualen Bemühungen zusammen als einheitliches Ganzes aufgefasst und der effektive Zeitaufwand lediglich im Rahmen des Tarifansatzes berücksichtigt (BGE 143 IV 453). Im Sinne einer Faustregel hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich die Entschädigung für einen amtlichen Anwalt im schweizerischen Durchschnitt in der Grössenordnung von CHF 180.00 pro Stunde (zuzüglich Mehrwertsteuer) bewegen muss, um vor der Verfassung standzuhalten (vgl. zum Ganzen Urteil 5A_868/2016; mit Hinweisen auf BGE 141 I 124 E. 3.2 S. 127; 137 III 185 E. 5.4 S. 191; 132 I 201 E. 8.6 und 8.7 S. 217; Urteile 6B_558/2015 vom 29. Januar 2016 E. 1.2.2 a.E. und 5A_157/2015 vom 12. November 2015 E. 3.2.2). Seit der letzten Anpassung haben sich in Zusammenhang mit Scheidungen und Eheschutzverfahren insbesondere folgende wichtige Punkte im ZGB geändert:1. Alternierende Obhut2. Gemeinsames Sorgerecht als Standard3. Einführung Betreuungsunterhalt (neue, aufwendigere Berechnungsweisen in sämtlichen Verfahren, zusätzliche Phasen etc.)4. Einführung FamiliengerichteSeit der letzten Anpassung besteht eine Teuerung, welche bis anhin nicht berücksichtigt wurde. Beides würde eine Abschaffung der Pauschalen, respektive eine angemessene Erhöhung ohne weiteres rechtfertigen. Die von der Praxis entwickelten Pauschalen halten der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht mehr in jedem Fall genügend Stand. Dementsprechend sind die Pauschalen entsprechend zu überdenken.2. In einzelnen Verfahren vor der KESB (z.B. bei Schlichtungsverfahren zur Abänderung von Unterhaltsverträgen von nicht verheirateten Eltern) besteht noch immer die Praxis einzelner KESB, dass sie im Anwaltstarif keine genügende gesetzliche Grundlage für die unentgeltliche Rechtsvertretung im Schlichtungsverfahren erkennen. So besteht für den unentgeltlichen Rechtsvertreter kein Anreiz dafür, eine Lösung bereits im Schlichtungsverfahren für ihre Klienten zu finden, weil sie dann nicht entschädigt würden. Folglich ist auch hier für das Schlichtungsverfahren eine genügend klare gesetzliche Grundlage zu schaffen. 3. Bei amtlichen Strafverteidigungen, die länger als ein Jahr andauern, soll mindestens einmal jährlich eine Akontozahlung entsprechend 90 % des dem bis dann nachgewiesenen Aufwandes abgerechnet werden können.Rechtsanwälte müssen heute bei den von der Staatsanwaltschaft teilweise jahrelang geführten Strafverfahren bis Abschluss des Verfahrens auf ihr Honorar warten. Dies kann gerade bei jungen Kanzleien zu Liquiditätsengpässen führen, da sie ihre Kosten (Löhne, Miete etc.) nicht erst Jahre später bezahlen können, sondern solche Kosten sofort anfallen.Weitere Änderungen beantragt: EG SchKGIm Zusammenhang mit der Anpassung der Einführungsgesetze ist weiter die Anpassung des EG SchKG zu überprüfen. Insbesondere das Verfahren nach Art. 20a SchKG ist im kantonalen Gesetz nicht sauber geregelt. Wegen der rudimentären Regelung des Beschwerdeverfahrens im SchKG gibt es Ergänzungsbedarf. Nach BSK Ergänzungsband zum SchKG-Cometta/Möckli (2. Aufl. 2010), N. 40 zu Art. 20a fehlt im SchKG eine Regelung hinsichtlich Behördenorganisation, Amtssprache, Verfahrensart, Verfahrensgang, Schriftenwechsel, Beweisverfahren, Novenrecht, unentgeltliche Rechtspflege, ungebührliches Verhalten, Revision und Erläuterung. Diese Punkte sind im kantonalen Recht zu regeln.4.Das kantonale EG SchKG (§ 22 Abs. 2) verweist auf das (aufgehobene) Organisationsgesetz des Bundes. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichts geht von einem dynamischen Verweis aus und wendet seit dessen Inkrafttreten das Bundesgerichtsgesetz (BGG) an (Ingrid Jent-Sørensen, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, BlSchK 2013 S. 89, 93 ff.). Das BGG anzuwenden erscheint aus Sicht er glp ungeeignet, weil das BGG das Verfahren vor der (obersten) Rechtsmittelinstanz regelt und damit zwangsläufig anders fokussiert als eine Regelung für ein vorinstanzliches Verfahren. Dieser „dynamische Verweis“ ist folglich nicht sinnvoll. Es ist zu prüfen, ob nicht viel mehr das summarische Verfahren der ZPO als kantonales Recht anzuwenden ist oder das VRPG als anwendbar erklärt werden könnte.
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